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Dennoch bleibt das im Jahre 1978 erstmals gedruckte Mitglie-
derverzeichnis weiterhin bestehen. Nicht alle Behörden und
Gerichte suchen Justizdolmetscher (dieser Begriff setzt sich
mehr und mehr durch) und Urkundenübersetzer im Internet,
denn oft steht in den Amtsstuben aus Sicherheitsgründen kein
Zugang zum Internet, sondern lediglich ein Intranet zur Verfü-
gung. Da kommt das vertraute blaue Büchlein, unser gedruck-
tes Mitgliederverzeichnis gerade recht, es passt gut auf den
Schreibtisch, sogar in die Lade … und gerne würde ich man-
chen Kommentar, der in den Geschäftsstellen in das Verzeich-
nis geschrieben wird, lesen. Viel Geld kostet mittlerweile der
Versand, für den unser Gerichts- und Behördenverteiler in Form
einer im Laufe der Jahre immer umfangreicher werdenden
Adressdatenbank die Basis bildet. Beständige Verbesserung der
organisatorischen Abläufe ersparen uns heute die handschrift-
liche Adressierung der Sendungen, nicht aber das Eintüten, Ver-
packen und Schleppen von mehr als 3000 Verzeichnissen zur
Post. Und ich wage zu behaupten, dass es immer schwieriger
wird, Mitglieder zu finden, die uns bei dieser Mammutaufgabe
unterstützen. Der schweißtreibende Versand 2011 wurde von
vier VVU-Mitgliedern erledigt! Verzichten können wir auch in
absehbarer Zukunft nicht auf das blaue Verzeichnis mit dem
VVU-Logo, unserer Corporate Identity wie Erkennungswert in
der Öffentlichkeit auf  Neudeutsch heißt. Unsere Corporate
Identity bei Behörden und Gerichten im Land ist unser Ver-
zeichnis. das der Vorstand 2011 zum Jubiläum graphisch
schlichter gestaltet hat mit dem Schriftzug VVU, jedoch ohne
Löwen. Die Entscheidung unserer Vorgänger, ein Verzeichnis
unserer Mitglieder zu drucken und zu verteilen, ist die anhal-
tende Erfolgsgeschichte des VVU.

Von den anfänglichen Mitgliedertreffen zweimal im Jahr – ein-
mal zur Jahresmitgliederversammlung, einmal zur Fortbildung
– sind wir etwas entfernt. Es herrscht zwar Konsens, dass wir
Fortbildung brauchen, doch werden Angebote nur spärlich
wahrgenommen. Aus Mangel an Interesse mussten wir in letz-
ter Zeit mehrere Fortbildungsangebote absagen. Dafür erfreuen
sich Stammtische wachsender Beliebtheit. Der Erfahrungsaus-
tausch in ungezwungener Atmosphäre entspricht den An-
sprüchen der Mitglieder scheinbar mehr als Fortbildungssemi-
nare. Aus diesem Grunde hat der Vorstand einen ungezwunge-
nen Rahmen für die Feier zum 40-jährigen VVU-Jubiläum ge-
wählt. Ein Fortbildungssymposium für Mitglieder ist aus diesem
Grund aufgeschoben, aber nicht aufgehoben.
40 Jahre nach der Gründung des VVU gehört der Verband mit

zu den aktiven Berufsverbänden der §-Dolmetscher und §-
Übersetzer in Deutschland. Gemeinsam arbeiten wir mit den
Verbänden BDÜ, ATICOM, VKD und dem ADÜ Nord an der
Verbesserung unserer Honorarvorschrift. Die lang angekündig-
te Honoraränderung soll nun doch unmittelbar bevorstehen. In
zahlreichen Treffen haben wir uns auf eine gemeinsame Strate-
gie beim Vorbringen unserer Forderungen gegenüber dem Bun-
desjustizministerium und den Justizministerien in den Ländern
geeinigt, um gemeinsam mehr zu erreichen und die wachsen-
den Aufgaben gemeinsam zu erledigen. Der VVU ist Mitglied im
so genannten Berliner Kreis, in dessen Rahmen sich die deut-
schen Übersetzer- und Dolmetscherverbände zwei Mal im Jahr
zu Beratungen zum Thema Gerichtsdolmetschen treffen. Eben-
so sind wir vertreten in der „Bremer Runde“, dem halbjährlich
stattfindenden Austausch der deutschen, österreichischen,
schweizerischen und belgischen Übersetzer- und Dolmetscher-
verbände, an dem auch die Präsidentin von EULITA und ein
Vertreter von FIT Europa teilnehmen. Aktuelle Themen sind
unter anderem Änderungen bei der Übersetzung von Patenten,
einer möglichen Änderung oder Ablösung der EN 15038 durch
eine ISO-Norm sowie eine möglichen ISO-Norm für das Com-
munity Interpreting. Wenn wir nicht heute schon unsere pro-
fessionellen Ansprüche dort deponieren und einbringen, wo die
Weichen gesetzt werden, stehen wir morgen ohne Alternative
da. Heute sind es nicht mehr die gesetzlichen Regelungen der
Länder allein, die unsere Tätigkeit regeln. Vom Rat und dem Eu-
ropäischen Parlament verabschiedete Richtlinien, so die für uns
außerordentlich bedeutsame EU-Richtlinie des Europäischen
Parlaments und des Rates über das Recht auf Dolmetschleistun-
gen und Übersetzungen in Strafverfahren muss bis 2013 auch in
Deutschland implementiert werden. Ohne Zusammenarbeit der
Verbände auf nationaler und internationaler Ebene bei EULITA,
der European Legal Interpreters and Translaters Association,
dessen Vollmitglied der VVU seit 2010 ist, und der Unterstüt-
zung des BDÜ durch das Engagement eines Lobbyisten im Eu-
ropäischen Parlament wäre die Richtlinie etwas schlechter für
uns alle ausgefallen. Die Herausforderungen, denen wir uns
stellen müssen, können wir nur bewältigen, wenn die Kräfte
und finanziellen Ressourcen der Berufsverbände der Dolmet-
scher und Übersetzer gebündelt werden.

Lasst uns in diesem Sinne in den nächsten Jahren vertraut und
kollegial nach innen kommunizieren und verstärkt gemeinsam
mit anderen Verbänden unsere Interessen nach außen vertre-
ten. Renate Reck

1971 - 2011
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Auf meinem ersten Computer hatte ich 1982 als
eine der ersten Studierenden an der Universität

Innsbruck eine Seminararbeit mit lateinischem und
russischen Alphabet sowie den Sonderzeichen der
wissenschaftlichen Transliteration verfasst.  Die Da-
ten wurden auf einer Diskette gespeichert, sie ist
mittlerweile so exotisch wie die Schallplatte. Mein
Mann hatte noch in den 70-er Jahren mit dem Pro-
grammieren begonnen und 1982 hatten wir soweit
in die Software unseres Computers eingegriffen,
dass wir in mühevoller Kleinarbeit mit einem Zei-
chenprogramm mehrere Alphabete, Buchstaben um
Buchstaben, Zeichen um Zeichen, Pixel um Pixel
kreierten. Zeichensätze wie heute üblich waren
nicht vorhanden. Das Internet existierte in der aka-
demischen Welt bereits rudimentär, so dass ich seit
meinen Studientagen daran gewöhnt bin. Heute
kann ich mir das Übersetzen gar nicht mehr vorstel-
len ohne die Möglichkeiten der schnellen Suche im
Netz, auch wenn nach wie vor Wörterbücher am
Schreibtisch liegen. Die früher fortschrittlichen Ty-
penradschreibmaschinen findet man heute eher im
Museum oder in so manchem Keller.

Das elektronische Zeitalter im VVU begann etwa
um das Jahr 2000 unter dem Vorsitz von Levent Ün-
ver. Der VVU erhielt seine erste Homepage. Die
Mitgliederdaten wurden in einer ersten Datenbank
erfasst. Sie bildete die Grundlage für die Erweite-
rung und Ergänzung der Mitgliederdaten, abgelegt
war sie lokal am Bürocomputer. Und ja, da musste
erst mal ein Büro eingerichtet werden. Veronika
Kühn – sie war etwa 20 Jahre lang Mitglied des Vor-
stands – fand den Raum in der Bahnhofstraße 13 in
Esslingen, wenige Fußminuten vom Bahnhof ent-
fernt, in dem sich heute noch unsere Geschäftsstel-
le befindet. Der Einzug in die Geschäftsstelle muss
wohl eine große Erleichterung gewesen sein für die

Organisation der Vorstandsarbeit, befanden sich
doch nun alle papiernen Unterlagen an einem Ort
und nicht mehr in Kellern und auf Dachböden der
Vorstandsmitglieder. Nach Levent Ünver folgte Bar-
bara Kirchner als Vorsitzende. In ihre Funktionspe-
riode fällt die Einführung des JVEG, das für Justiz-
vergütungs- und Entschädigungsgesetz steht, an-
stelle des bis dahin geltenden ZSEG. Beide Vorsit-
zende, Levent Ünver und Barbara Kirchner, haben
sich mit aller Kraft dafür eingesetzt, dass die Um-
stellung vom Entschädigungsprinzip zum Vergü-
tungsprinzip für uns eine Verbesserung bringen soll-
te, der umfangreiche Schriftverkehr zeugt davon.
Unter Barbara Kirchner mit Veronika Kühn als Stell-
vertreterin arbeitete Christel Maier stundenweise
für unsere Geschäftsstelle. Aus finanziellen Grün-
den mussten wir auf die guten Dienste nach einiger
Zeit verzichten, geblieben ist die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit der Graphikerin Christel Maier,
die das Erscheinungsbild unserer Mitteilungen und
des Verzeichnisses wesentlich mitgestaltet. 2004
übernahm ich einen sehr aufgeräumten Vorsitz von
Barbara Kirchner, die Weichen waren bereits ge-
stellt für die weitere Optimierung der organisatori-
schen Aufgaben.

2011 liegt die Mitgliedsdatenbank gut gesichert auf
dem Server, kann jederzeit mit Passwörtern, die nur
die Administratoren kennen, von jedem Computer
aus editiert werden. Die Aufnahmeunterlagen mit
den Zeugnissen werden vom Vorstand geprüft und
– so sie komplett sind, wird ein neuer Datensatz an-
gelegt bevor die Unterlagen aus Papier im Mitglie-
derarchiv abgelegt werden. Das Wichtigste an der
Datenbank im Netz: Unsere Kunden finden uns
ganz schnell über die VVU-Homepage und sie ist ak-
tuell, weil wir unsere Adressdaten jederzeit selbst
editieren können. 

EDITORIAL EDITORIAL

Der VVU heute - 40 Jahre jung

EDITORIAL

Renate Reck

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
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bührenabsprachen zwischen den Urkun-
dendolmetschern spricht. Ist es unver-
schämt oder gar gehässig sich vorzustel-
len, wie die kleine Schar von überwie-
gend männlichen Kollegen, deren Beruf
sie zu Klarheit und Distanz verdammt,
sich im Nebenraum eines gutbürgerli-
chen Restaurants stehend böse Worte an
den hochroten Kopf schleudert, oder ist
nicht gerade der leidenschaftliche Disput
eine Grundvoraussetzung für einen be-
friedigenden demokratischen Prozess?
Doch so wie zu Beginn der Welt die
Nacht den ersten Tag hervorbrachte,
schafft der Eklat den zweiten Anlauf am
23. April 1971, an welchem der „Verein
der Urkundendolmetscher beim Ober-
landesgericht Stuttgart“ gegründet wird
und sich der erste, vorläufige Vorstand
konstituiert: Peter Schwedl ist Vorsitzen-
der, Hans Klein Stellvertreter, Gerda Ga-
rabedián Schatzmeisterin und Gabriele
Brezing Schriftführerin. Eine Satzung
wird erarbeitet, am 9. September 1971
wird der Verein im Vereinsregister des
Amtsgerichts Stuttgart unter Nr. 2692
eingetragen. Zum Stichtag 1. Mai 1972
hat der Verein 29 Mitglieder, der Jahres-
beitrag beträgt 15,00 Deutsche Mark. In
der ersten ordentlichen Mitgliederver-
sammlung vom 9. Juni 1972 wird fol-
gender Vorstand gewählt: Reinhold Skra-
bal, 1. Vorsitzender, Dr. Wilhelm Frie-
drich Oberer, 2. Vorsitzender, Peter
Schwedl, Schatzmeister. Gabriele Bre-
zing bleibt Schriftführerin.

Die Grundfeste sind gesetzt, jetzt ist
es Zeit, sich um die drängenden Fragen
des Berufsstandes zu kümmern: Die bei-
den Vorsitzenden treten am 2. Novem-
ber 1972 wegen Unstimmigkeiten unter-
einander von ihrem Amt zurück.

Skeptikern, die einwenden, der
Mensch habe sich seit Urzeiten nicht
verändert, soll entgegengehalten wer-

den, dass in den genannten Urzeiten die
Erde ihren Sohn Kronos anstiftete, sei-
nen Vater, den Himmel, zu stürzen, was
der Sohn mithilfe einer Sichel und in
Form einer Entmannung auch leistete.

GESCHICHTE

Am Anfang war die Welt noch unbe-
stellt. Am 23. Mai 1973 schreibt Dr.
Henssle für das Justizministerium unter
Traugott Bender einen Brief an die übri-
gen Ministerien des Landes. Er ist in der
Geschichte des Vereins ein historisches
Ereignis, weswegen er wörtlich zitiert
und lose [innerhalb eckiger Klammern]
kommentiert werden soll. (Das ist nicht
der wahre Grund. In Wirklichkeit werde
ich, wie Alexandre Dumas d. Ä., der sei-
ne Abenteuerromane zunächst in Zei-
tungsfeuilletons in Form von Fortset-
zungsgeschichten veröffentlichte, pro
Wort bezahlt. Trotzdem schuf er Weltli-
teratur.)

„1. Der Verein der Urkundendolmet-
scher im Bezirk des Oberlandesgerichts
Stuttgart e.V. hat berichtet, dass seit ei-
niger Zeit mehrere allgemein beeidigte
Verhandlungsdolmetscher im Bereich
des Oberlandesgerichtsbezirks Stuttgart
Übersetzungen von Personenstandsur-
kunden und amtlichen Bescheinigungen
von ausländischen Behörden anfertigen
und diese mit dem Satz ‚Für die Richtig-
keit der Übersetzung’ beglaubigen. [Der
Punkt ist klar: Denn das Oberlandesge-
richt bestellt ausschließlich Personen zu
Urkundendolmetschern, die eine staatli-
che akademische, oder andere gleich-
wertige Prüfung abgelegt haben, wo-
durch sie höheren Anforderungen auch
im beruflichen Alltag zu genügen haben,
zum Verhandlungsdolmetscher aber
wurden regelmäßig Personen ohne ge-
prüften Background (überspitzt sog. ein-
fache Gastarbeiter mit Interesse an ei-

nem Nebenjob) allgemein (!) beeidigt.]
Eine Rückfrage bei verschiedenen Behör-
den habe ergeben, dass einige Dienststel-
len über das Vorhandensein der Urkun-
dendolmetscher in Unkenntnis bzw. der
Auffassung sind, ein allgemein beeidigter
Dolmetscher sei zugleich auch Urkun-
dendolmetscher. [Eben. Aber nicht übe-
rall, wo Dolmetscher draufsteht, ist auch
Dolmetscher drin.] Der Verein der Urkun-
dendolmetscher hat uns gebeten, ihn bei
der Aufklärung der betreffenden Behör-
den zu unterstützen. Die Verwaltungs-
abteilung des Oberlandesgerichts Stutt-
gart, die im Bezirk dieses Gerichts für die
Bestellung der Urkundendolmetscher zu-
ständig ist, unterstützt dieses Anliegen.
[Vorangegangen war ein längeres Zwölf-
Augen-Gespräch im Konferenzzimmer
des Oberlandesgerichts zwischen dessen
Vertretern und dem Vereinsvorstand.]

2. Hinsichtlich der bestehenden Rege-
lungen über das Dolmetscher- und Über-
setzerwesen in unserem Land weisen
wir auf folgendes hin:

a) Nach § 189 Abs. 2 GVG können
Dolmetscher für Übertragungen be-
stimmter Art allgemein beeidigt werden
und den Eid im Einzelfall dann durch Be-
rufung auf diese Beeidigung leisten.
Nähere Bestimmungen über die allge-
meine Beeidigung enthält das Gerichts-
verfassungsgesetz nicht. Sie zu treffen ist
nach geltendem Recht Sache der Länder.

In unserem Land ist die allgemeine Be-
eidigung von Dolmetschern noch nicht
einheitlich geregelt. [Eben.] Im ehemals
badischen Teil des Landes erfolgt die
Auswahl und Beeidigung des Dolmet-
schers durch den Gerichtsvorstand (§§
1, 4 i.V. mit § 10 der VO des Justizmini-
steriums vom 12.4.1910 - GVB1. S.
161). Die Beeidigung gilt jeweils für den
Bezirk des Gerichts, dessen Vorstand
den Dolmetscher ausgewählt und beei-

HISTORIE DES VVU -  AUS DEN ARCHIVEN
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Jahrelang hielt ich es mit Groucho
Marx, der seinen Austritt aus dem

Friars Club in Beverly Hills mit den tele-
graphierten Worten begründete: „Ich
mag keinem Club angehören, der mich
als Mitglied aufnimmt.“ Bereits der erste
Kontakt mit den Kolleginnen und Kolle-
gen war jedoch so herzlich und warm,
dass ich a) keinerlei Widerstand mehr lei-
stete und stante pede einen Aufnahme-
antrag stellte, und b), beauftragt, eine
neue Chronik unseres Vereins zu schrei-
ben, einen veritablen Schock erlitt, als
ich feststellen musste: Die Gründung des
VVU begann mit einem schrecklichen...

EKLAT!

Bekanntermaßen entstand unsere Welt
mit der Geburt des Chaos, aus dem die
weiteren Götter hervorgingen: die Erde,
die Unterwelt, die Liebe, die Finsternis
und die Nacht. Wenig später gebar die
Erde den Himmel, die Berge und das
Meer, die Nacht gebar den Äther und
den Tag, und Erde und Himmel zeugten
schließlich die Titanen, die Zyklopen

und die Hekatoncheiren. Am Anfang des
VVU stand ein Schreiben vom 26. Febru-
ar 1971, das die beim Oberlandesgericht
beeidigten Urkundendolmetscher in den
Stuttgarter „Rathauskeller“ zur konstitu-
ierenden Sitzung einlud. Kollege Peter
Schwedl schreibt da für das „Organisati-
onskomitee“, und mit der bekannten
Fürsorge des Vereins für seine Mitglieder
notiert er in dem für heutige Augen un-
gewohnten Schriftbild einer mechani-
schen Schreibmaschine: „Für die Teil-
nehmer von auswärts möchten wir hin-
weisen, dass die Möglichkeit zu speisen
vorhanden ist.“

Und so treffen sich am frühen Freitag-
abend des 19. März 1971, einem Tag, an
dem es gemäß der nationalen Wetterauf-
zeichnungen deutlich zu kalt ist, dem
Geburtstag von Hans Küng, Philip Roth,
Egon Krenz und Bruce Willis, gegen
20.00 Uhr, etwa zwanzig Urkundendol-
metscher im Turmzimmer des genann-
ten Lokals, um über die Satzung zu be-
schließen und den ersten Vorstand zu
wählen.

Die Welt ist eine andere 1971: Willy
Brand ist deutscher Bundeskanzler und
Gustav Heinemann Bundespräsident,
Walter Ulbricht Vorsitzender des Staats-
rats der DDR und Richard Nixon regiert
die USA. Hans Filbinger ist Ministerprä-
sident von Baden-Württemberg, die Rote
Armee Fraktion wird im Mai gerade Mal
ein Jahr alt, und ich im April. Nichts also
deutet darauf hin, dass es im beschauli-
chen Stuttgart zu einem folgenreichen
Eklat kommen wird, nichts bereitet die
Gäste des Rathauskellers darauf vor, dass
nicht eine Vereinssatzung beschlossen,
sondern Verdächtigungen ausgerufen
werden: „Cliquenwirtschaft und Begün-
stigung!“ schallt es da, „einige wenige
Kollegen wollen sich mit einer Scheinle-
gitimation zum Sprecher des gesamten
Standes machen, um sich einen größeren
Auftragsumfang durch Umkanalisierung
zu verschaffen!“ So fasst Kollege Hans-
Joachim Führer in einem Schreiben vom
31.03.1971 die hitzigen Diskussionen
zusammen. Denn offenbar hat die Einla-
dung vom 26. Februar nicht alle der 117
beim Oberlandesgericht bestellten Ur-
kundendolmetscher erreicht, sondern
nur etwa fünfzig, und die Übergangenen
sind alarmiert und misstrauisch, auch als
Kollege Adamopoulos in seinen die Sit-
zung einleitenden Ausführungen von
Festsetzung der Übersetzungsgebühren
durch den Dolmetscher selbst, automati-
sche Zulassung der Urkundendolmet-
scher als Gerichtsdolmetscher und Ge-

HISTORIE DES VVU -  AUS DEN ARCHIVEN

DIE GESCHICHTE DES VVU
„Den meisten Mitgliedern ist die Entstehungsgeschichte des Verbandes nicht bekannt, und so
meinen wir, dass für zukünftige Zeiten der historische Ablauf festgehalten werden sollte, damit
aus der noch jungen Tradition einmal ein festes Gefüge erwachsen möge.“

Otto Emil Gantert, ehemaliger Vorsitzender

Evangelos Doumanidis

„Der Unterschied zwischen Gott und
den Historikern besteht hauptsächlich
darin, dass Gott die Vergangenheit
nicht mehr ändern kann.“

Samuel Butler
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mehrere einhundert Tausend Nichtdeut-
sche. (Die Gastarbeiterquote, also der
Anteil der Gastarbeiter an der Gesamt-
zahl der beschäftigen Arbeitnehmer, be-
lief sich im September 1971 auf 10,3 %.
Darf ich anmerken, dass die Quote in-
nerhalb der Vereinsmitglieder ungleich
höher war?) Uns so, und nach einer aus-
führlichen Stellungnahme des Vereins-
vorstandes bei einer persönlichen Vor-
stellung im Justizministerium, wird die
zunächst geplante Einschränkung nicht
Gesetz. Was Gesetz wird, tritt am 1. Juli
1976 in Kraft und gilt bis heute.

Es hat neben vielen anderen eine wei-
tere, historische Folge: Auf Vorschlag des
Vorstandes auf der Hauptversammlung
vom 12. März 1976 wird der Verein dem
neuen Gesetz entsprechend erweitert
und umbenannt, er heißt nun: „Verband
der allgemein beeidigten Verhandlungs-
dolmetscher und der öffentlich bestell-
ten und beeidigten Urkundenübersetzer
in Baden-Württemberg e.V.“ (VVU für
die Mundfaulen). Was das für die Mit-
glieder bedeutet? Der Jahresbeitrag wird
auf 36,00 Deutsche Mark erhöht.

ARBEIT

Novellierung des Gesetzes über die Ent-
schädigung von Zeugen und Sachver-
ständigen in der Fassung vom 1. Oktober
1969, Werbung neuer Mitglieder für den
Verein, Rundschreiben an Bezirksnotare
und konsularische Vertretungen, Eintra-
gung des Vereins in das Adressbuch der
Stadt Stuttgart, Rechtsschutzversiche-
rung für den Verein, Eintragung im amt-
lichen Fernsprech- und dem Branchen-
fernsprechbuch, Überprüfung der Be-
rechtigung zur Übertragung aus Ori-
ginalpapieren in Formulare des Arbeits-
ministeriums, Mitgliedsausweis, Vorge-
hen bei der Vorlage gefälschter oder ab-
geänderter Unterlagen, die zur Überset-

zung vorgelegt werden, verbilligte Ein-
kaufsmöglichkeiten für Mitglieder im
Büroartikelhandel und Rabatte für Feri-
enreisen, erstes Wochenendsymposium
am 26. Juni 1976, Aufhebung des Legali-
sationszwangs bei Urkunden, Überset-
zerstempel und deren Einheitlichkeit,
Ausbildungs- und Prüfungsfragen, Rund-
schreiben an alle Gerichtspräsidenten
und Amtsleiter, Gespräche mit Kosten-
beamten und Revisoren, Hinweise zur
Textgestaltung bei Urkunden, Dienstan-
weisung für Urkundenübersetzer, Erar-
beitung des ersten Gesamtverzeichnisses
der Verhandlungsdolmetscher und Ur-
kundenübersetzer in Baden-Württem-
berg (32 Seiten), Vereinbarungen mit der
Landespolizeidirektion II über die Vergü-
tung für Einsätze der Verhandlungsdol-
metscher bei der Polizei – das sind nur ei-
nige der Themen, mit denen sich Verein
und Vorstand in den ersten fünf Jahren
seit der Vereinsgründung beschäftigen
mussten. Und dann kam es zu einem
neuerlichen...

EKLAT!

Es begann schon zu beschaulich zu wer-
den. Aber dieses Mal geht das nicht mit
ein paar „hitzigen Diskussionen“ ab, die-
ses Mal trifft man sich, nachdem man
mehrfach aus der Ferne die Klingen ge-
kreuzt hat, zur mündlichen Verhand-
lung vor dem Landgericht Stuttgart.
Man, das sind der Verband auf der einen
und sein Mitglied Horst H. Hiller, der ei-
ne einstweilige Verfügung gegen die
Auslieferung der Mitteilungen Nr. 19
vom 19. August 1977 erwirkt hat, auf
der anderen Seite. Da muss ja einiges
schief gelaufen sein, denkt der Außenste-
hende und erinnert sich an den Satz von
William Somerset Maugham: „Der Hi-
storiker ist ein Reporter, der überall dort
nicht dabei war, wo etwas passiert ist.“

Was also ist passiert?
Stein des Anstoßes sind Ausführungen

des Vorstandes in den Mitteilungen Nr.
16 vom 12. März 1977 und Nr. 18 vom
7. Juni 1977, gegen die sich Kollege Hil-
ler mit einem Schreiben vom 12. Juli
1997, gerichtet an den Vorstand, und ei-
nem Schreiben vom 15. Juli 1977, ge-
richtet an alle VVU-Mitglieder, mit ei-
nem geharnischten (gibt es dieses Wort
auch in anderen Sprachen?) Brief wen-
det. „Ein wesentliches Kriterium für den
Status eines hauptberuflichen Verhand-
lungsdolmetschers scheint uns u.a. zu
sein, dass eine Gewerbeanmeldung vor-
liegen muss“, heißt es da im Zusammen-
hang mit § 3 Abs. 3 b ZSEG betreffend
die Voraussetzung für den Anspruch auf
erhöhte Vergütung, dem Kollege Hiller
ein „Bitte enthalten Sie sich daher - in
Ihrem ureigensten Interesse - jeder An-
meldung beim Gewerbeamt“ entgegen-
schreit, da er, wie jeder Twitter-Nutzer
heute weiß, für diesen Satz ausschließ-
lich Großbuchstaben benutzt. Deutli-
chen Widerspruch formuliert er auch bei
der Frage erhöhter Entschädigung durch
Differenzierung zwischen den einzelnen
Sprachen durch die Gerichte und bei
Nacht-, Samstagnachmittags- und Sonn-
tagsarbeit (und zwar zugunsten des Vor-
liegens von Erhöhungstatbeständen) und
zur Frage der Rechtmäßigkeit von Ver-
einbarungen, die der Vorstand für seine
Mitglieder mit Gerichten über Stun-
densätze oder Zeilensätze getroffen ha-
ben will (er verneint die Befugnis). Und
schließlich wirft er dem Vorstand auch
noch vor, ehrenrührige Behauptungen
über den gesamten Berufsstand dadurch
aufgestellt zu haben, dass er Misstrauen
gegenüber Verhandlungsdolmetschern
nachvollziehbar nenne, weil der Wunsch
zu höherer Vergütung allzu leicht auch
zu falschen oder irreführenden Angaben
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digt hat. Im ehemals württembergischen
Teil des Landes steht die Auswahl und
allgemeine Beeidigung von Dolmet-
schern dem für den Wohnort des Dol-
metschers zuständigen dienstaufsichts-
führenden Amtsrichter [!] zu. Die Beeidi-
gung wirkt für alle [!] württembergischen
Gerichte (§§ 1, 3 i.V. mit § 8 der Ver-
fügung des Justizministeriums vom
1.12.1904 - ABI. S. 82). Im ehemals ho-
henzollerischen Landesteil gilt schließ-
lich die AV des fr. preußischen Justizmi-
nisteriums vom 5.2.1900 (JMBl. S. 48).
Hiernach erfolgt die Auswahl und allge-
meine Beeidigung der Dolmetscher für
gerichtliche Angelegenheiten durch den
Landgerichtspräsidenten (in Hechingen).
Die Beeidigung wirkt grundsätzlich für
die Gerichte des Landgerichtsbezirks (§§
1, 3 i.V. mit § 10 der AV vom 5.2.1900).

b) Daneben sind die Bestimmungen zu
beachten, die die Ermächtigung zum Ge-
genstand haben, für gerichtliche oder
behördliche Zwecke Urkunden aus einer
fremden Sprache und in eine solche zu
übersetzen sowie schon vorliegende
Übersetzungen zu beglaubigen. Eine der-
artige Ermächtigung wird in § 142 Abs. 3
ZPO vorausgesetzt. Nähere Bestimmun-
gen sind insoweit für den ehemals
württembergischen Teil unseres Landes
in der VO des Justizministeriums vom
25.11.1929 (Reg.Bl. S. 341) enthalten.
Nach § 2 dieser VO sind die Urkunden-
dolmetscher nach ihrer Bestellung mit
Handschlag [huch] zu beeidigen. Der Eid
verpflichtet den Übersetzer zur gewissen-
haften Ausübung seiner Tätigkeit und
zum Stillschweigen. Er hat jedoch nicht
die Bedeutung der in § 189 Abs. 2 GVG
vorgesehenen allgemeinen Beeidigung.
Die Beeidigung nach § 2 der VO vom
25.11.1929 bezieht sich nicht auf die
Übertragung mündlicher Verhandlungen,
wie dies in § 189 Abs. 2 GVG vorausge-

setzt ist. Zuständig für die Bestellung der
Urkundendolmetscher ist - abweichend
von § 1 der VO vom 25.11.1929 - jetzt die
Verwaltungsabteilung bei dem Oberlan-
desgericht Stuttgart (§ 2 der VO über die
Errichtung von Verwaltungsabteilungen
bei den Oberlandesgerichten vom
8.6.1955 - GVB1. S. 84 - i.V. mit Art. 21,
22 des Überleitungsgesetzes vom
15.5.1952 - GVBl. S. 3 - und § 1 Nr. 3 der
Justizüberleitungs-VO. vom 10.6.1952 -
GVB1. S. 9 -). [Kommen alle noch mit?]

Eine Ermächtigung von Urkundenü-
bersetzern ist aber auch in § 2 der: VO
des fr. RJM zur Vereinfachung des Ver-
fahrens auf dem Gebiet des Beurkun-
dungsrechts vom 21.10.1942 (RGB1. I
S.609) vorgesehen. Nach dieser Bestim-
mung gilt die Übersetzung einer Urkun-
de, die in einer fremder Sprache abgefas-
st ist, als richtig und vollständig, wenn
dies von einem Übersetzer bescheinigt
wird, der dazu nach den Richtlinien des
fr. RJM (vgl. AV vom 2.11.1942 - DJ S.
720 -) ermächtigt ist; der Gegenbeweis ge-
gen die Richtigkeit oder Vollständigkeit
der Übersetzung ist zulässig. Nach Nr. I 2
der AV des fr. RJM vom 2.11.1942 ist der
Übersetzer zur gewissenhaften Ausfüh-
rung der ihm nach § 2 der VO vom
21.10.1942 übertragenen Übersetzung
verpflichtet. Eine Beeidigung des Überset-
zers ist dagegen nicht vorgesehen. Zu-
ständig für die Ermächtigung von Ur-
kundenübersetzern nach der VO vom
21.10.1942 sind in unserem Geschäftsbe-
reich jetzt ebenfalls die Verwaltungsabtei-
lungen bei den Oberlandesgerichten.
[Und jetzt noch einmal für alle:]

3. Nach diesen Vorschriften be-
schränkt sich die Wirkung der allgemei-
nen Beeidigung eines Dolmetschers dar-
auf, dass er sich in gerichtlichen Angele-
genheiten anstellte einer jeweiligen Ei-
desleistung auf den allgemein geleisteten

Eid berufen kann. Er wird dadurch je-
doch nicht befugt, für gerichtliche oder
behördliche Zwecke Urkunden aus einer
fremden Sprache und in eine solche zu
übersetzen sowie schon vorliegende
Übersetzungen zu beglaubigen; hierfür
sind die Urkundendolmetscher bestellt.

Wir bitten, Ihre nachgeordneten
Behörden darauf hinzuweisen.“

Ich möchte diesen Brief nicht in eine
andere Sprache übersetzen müssen. Aber
die Freude des 2. Vorsitzenden Eduard
Rock-Tabarowski, mit welcher er die Ver-
einsmitglieder darüber informiert, dass
nach zweijährigen Bemühungen eines
der wichtigsten Ziele des Vereins, näm-
lich die der Rechtssicherheit dienende
Trennung der beiden Dolmetschergrup-
pen herbeizuführen, erreicht sei, ist nach-
vollziehbar. (Und sei es die Schadenfreu-
de, dass sich ein Ministerialbeamter durch
einen Wust von Gesetzen wälzen musste,
deren Abkürzungen nur absolute Vollpro-
fis korrekt auflösen können.)
Und nun?

AUSLÄNDER RAUS!

„Der Antrag auf allgemeine Beeidigung
[des Verhandlungsdolmetschers und Ur-
kundendolmetschers] soll abgelehnt wer-
den, wenn der Antragsteller nicht Deut-
scher im Sinne des Artikels 116 des
Grundgesetzes ist“. So sieht es der im ba-
den-württembergischen Justizministeri-
um ausgearbeitete vorläufige Referente-
nentwurf für ein Ausführungsgesetz
zum Gerichtsverfassungsgesetz vor, das
die im oben zitierten Schreiben genann-
ten Vorschriften aufheben soll.

Die Welt ist eine andere 1973. Sie ist
jedenfalls nicht diejenige von 1900,
1904, 1929 oder 1942, und in Deutsch-
land leben seit dem ersten Anwerbeab-
kommen zwischen der Bundesrepublik
und Italien vom 20. Dezember 1995

HISTORIE DES VVU -  AUS DEN ARCHIVEN
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führen würde. „Ein Schelm, wer Böses
dabei denkt“, möchte man dem Kollegen
aus der Distanz zurufen, und „Hättet ihr
mal lieber vorher einen Rechtsanwalt be-
fragt“ dem Vorstand, aber dieser ist ins
Mark getroffen. Spielt es eine Rolle, dass
Kollege Hiller seinen Brief an die Mit-
glieder mit erläuternden Anmerkungen
zu seiner Person enden lässt, aus denen
sich ergibt, dass er nicht nur Mitglied des
VVU, sondern zugleich gewählter Gene-
ralsekretär des BDÜ ist?

Der „sofortige, unehrenhafte Ver-
bandsausschluss“ wird da verlangt, den
der Vorstand mit 4:1 Stimmen auch aus-
spricht, nicht „wegen kritischer Äuße-
rungen des Herrn Hiller“, wie er die Mit-
glieder in seinen Mitteilungen Nr. 19
wissen lässt, sondern „allein wegen der
Art und Weise seines Vorgehens“. Ein
Treffen mit dem Vorstand, statt einem
Haufen Briefe hätte dem kritischen Ver-
einsmitglied jedenfalls eine Menge Pa-
pier und Briefmarken erspart. Auf dessen
Antrag verkündet das Landgericht eine
einstweilige Verfügung, die die Ausliefe-
rung der genannten Mitteilungen unter-
bindet. Der Widerspruch gegen diese
Entscheidung führt zur Anberaumung
einer mündlichen Verhandlung, und bei
den vielen heißen Worten, die vorher ge-
fallen sind, in Briefen, Mitteilungen, An-
waltsschreiben und Schriftsätzen, zwi-
schen Vorstand, BDÜ-Landesverband
und Gericht, ist ein explosives Treffen zu
erwarten. Wer wird den Sieg davontra-
gen und den anderen in den Tartaros
werfen? Die Antwort hierauf fällt in ei-
ner Parallelwelt. In unserer Welt findet
am Tag vor der Verhandlung durch Ver-
mittlung des Kollegen (und späteren Vor-

sitzenden) Glass ein Gespräch zwischen
den Kombattanten in Person des Vor-
standsvorsitzenden, Herrn Otto Emil
Gantert, und Herrn Hiller statt. Man gibt
sich die Hand, am 6. Oktober 1977 wird
ein gerichtlicher Vergleich geschlossen,
der beinhaltet, dass in den Mitteilungen
Nr. 21 vom 28. Oktober eine Gegendar-
stellung abgedruckt wird und in den Mit-
teilungen Nr. 22 vom 2. Dezember 1977
eine gemeinsame Erklärung der beiden
Herren. Was in der Erklärung steht? Der
Händedruck in Worten. Was in der Ge-
gendarstellung steht? Dass die Satzung
des Verbandes überhaupt keinen „uneh-
renhaften“ Ausschluss vorsieht.

Manchmal ist der Gang zu Gericht
eben nötig, und sei es, um mit dem Druck
des Mächtigen die Luft aus den Säcken zu
pressen (griechische Redewendung. Be-
haupte ich einfach). Nicht nötig waren
zum Glück Verhandlungsdolmetscher,
um den Streit der Verhandlungsdolmet-
scher untereinander in die Gerichtsspra-
che und zurück zu übertragen.

Am 12. Oktober 1977 schreibt Kolle-
ge Hiller erneut. Der Brief besteht aus
mehreren Seiten, ist gerichtet an den
Vorstandsvorsitzenden Gantert und ent-
hält: Vorentwürfe für eine Schiedsge-
richtsordnung und eine Berufs- und Eh-
renordnung und die entsprechenden Sat-
zungsänderungen, die eine Beendigung
der Mitgliedschaft vorsehen „auf ent-
sprechende Empfehlung des Schieds-
und Ehrengerichts, wenn ein Mitglied
gegen die Berufs- und Ehrenordnung des
Verbandes verstößt oder den Interessen
des Verbandes gröblich zuwider han-
delt“ und den Antrag auf Erhöhung des
Mitgliedsbeitrages auf DM 6,00 pro Mo-

nat, was „für einen derart effizienten
Fachverband wie den unsrigen bestimmt
nicht zu hoch angesetzt ist.“ Ein Schelm,
wer Böses dabei denkt. Das mit dem Eh-
ren- und Schiedsgericht wird erst einmal
nichts, der Mitgliedsbeitrag wird nicht
erhöht, und auch zu einem Berufs- und
Ehrencodex kommt es erst während der
Amtszeit des letzten Vorstandes (s. Mit-
teilungen Nr. 108 vom August 2010).

Doch der Brief enthält auch etwas an-
deres, was schließlich etwas schneller
funktioniert, die Mitteilungen Nr. 25
vom 7. April 1978 kündigen es für Mai
1978 an und notieren bescheiden, dass
es „auch einen gewissen Werbezweck
verfolgt“. Herr Hiller beantragt nichts an-
ders als die Erstellung eines Mitglieder-
verzeichnisses, das allen Behörden,
Kammern und wirtschaftswichtigen Ver-
bänden in Baden-Württemberg kosten-
los angeboten werden sollte.Ende 1977
hat der Verband 157 Mitglieder. In den
Mitteilungen Nr. 25 heißt es dazu in An-
lehnung an eine Äußerung des Vorsit-
zenden in der vorherigen Mitgliederver-
sammlung: „Da in Baden-Württemberg
etwa 1.200 Dolmetscher und Übersetzer
bei den Gerichten registriert sind, könne
man auf lange Sicht eine Mitgliederzahl
von 400 ins Auge fassen.“
Wir sind nahe dran.

EKLAT!

Nein, es folgt keiner mehr. Ich möchte
nur einen vermeiden, indem ich die Er-
stellung der Chronik komplett an mich
reiße. Und so muss es auch hier heißen:
Fortsetzung folgt. 

Evangelos Doumanidis
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Ausflug nach Marbach 2005

Elisabeth Herlinger 

Geschäftsstelle Esslingen

Mit dem Neckarschiff unterwegs - 2007

VVU-Seminar

Haus der Wirtschaft in Stuttgart, Willi-Bleicher-Straße 19
Termin  Jahresmitgliederversammlung 20.10. 2011
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Wohnzimmertisch ausgebreitet und in stundenlangem Marsch
um den Tisch der Reihe nach sortiert. Danach einzeln eingetü-
tet. Selbstverständlich werden sowohl die Briefmarke als auch
der Adressaufkleber von Hand angebracht.

Die letzten Schritte

Bis der Personal Computer auf allen Schreibtischen steht, ver-
gehen Jahre. Danach wird es einfacher – und als endlich das
Internet seinen Siegeszug antritt, Jahrzehnte. Mit der Num-
mer 96 vom Juli 1990 endet jedoch auch diese Ära.

Mit einer kurzen Unterbrechung gehörte ich nahezu 15
Jahre lang zum Vorstand und war stets mit vollem Einsatz
dabei. Sehr gerne knüpfte ich Kontakte, reiste, schrieb, or-
ganisierte Veranstaltungen und stand allen Kolleginnen
und Kollegen mit Rat und Tat zur Verfügung. Und genau-
so gerne bin ich inzwischen ein einfaches Mitglied, das
den Verband in guten Händen weiß.

Als ich am 17. Oktober 2000 die VVU-Unterlagen an
den neuen Vorstand übergab, folgten erst einige Mo-
nate der Leere und ich fand, ich müsste mir wohl eine
zusätzliche Arbeit suchen. Mein Mann brachte es
dann auf den Punkt: „Nein – Du hast noch genau so
viele Aufträge wie früher. Nur der VVU fällt weg“ –
auf einmal hatte ich freie Wochenenden, was ich
zuvor jahrelang nicht kannte und mir dessen gar
nicht bewusst war. Und doch: Es gibt ein Leben
nach dem VVU.

Ein Neubeginn

Allen bisherigen Vorstandsmitgliedern in der gesamten 40-
jährigen Geschichte unseres Berufsverbandes, allen meinen
Weggefährten, Freunden und Kollegen, die mich begleitet und
unterstützt haben und allen Mitgliedern unseres VVU sage ich
heute von Herzen DANKE für diese wundervolle Zeit des Ler-
nens, der Erfahrung und der Kollegialität. Ich möchte diese Jah-
re nicht missen, nicht verändern und bereue sie nicht.

Ja – schön war's! Ich schaue gerne zurück und gerne bin ich
in diesem Moment mit Ihnen. Es ist eine neue Zeit angebro-
chen, es weht ein anderer Wind. So soll es auch sein, Verände-
rung ist der Motor jeglicher Entwicklung. Leo Tolstoi schrieb:
„Denke immer daran, dass es nur eine allerwichtigste Zeit gibt,
nämlich: Jetzt!“

Ihre Elisabeth Herlinger
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Wir schreiben das Jahr 1971. Die
Welt singt den Hit „Imagine“ von

John Lennon. In der DDR wird Erich
Honecker Erster Sekretär des Zentral-
komitees der SED. In Vancouver, Cana-
da, gründen Friedensaktivisten die Um-
weltschutzorganisation Greenpeace.
Nach elf Jahren Bauzeit wird in Ägyp-
ten der Assuan-Staudamm fertigge-
stellt. Zum ersten Mal wird Computer-
tomografie an einem Menschen er-
probt. Der Wanderfalke ist Vogel des
Jahres. Im amerikanischen Fernsehen
und Rundfunk darf keine Zigaretten-
werbung mehr gezeigt werden. In der
Schweiz erhalten Frauen passives
Wahlrecht. In Berlin wird das Vier-
mächteabkommen unterzeichnet. Im
Vereinigten Königreich taucht das erste
Frauenhaus Europas auf. Intel produziert den Chip i4004. In
München wird die U-Bahn in Betrieb genommen und McDo-
nalds eröffnet seine erste Filiale. Muhammad Ali verliert im
Madison Square Garden gegen Joe Frazier. Peter Schwedl,
Hans Klein, Gerda Garabedián und Gabriele Brenzig treffen
sich am 23. April zu ihrer ersten gemeinsamen Vorstandssit-
zung: Es ist die Geburtsstunde des VVU. Die Vereinten Natio-
nen rufen das Internationale Jahr zur Bekämpfung des Rassis-
mus und der Rassendiskriminierung aus.

Die erste Taufe

„Urkundendolmetscher“ heißen die Kollegen damals. 117 von
ihnen sind im OLG-Bezirk Stuttgart registriert. Das „Kind“
trägt fünf Jahre lang den Namen „Verein der Urkundendolmet-
scher im Bezirk des Oberlandesgerichts Stuttgart e.V.“ und
wird 1976 in „Verband der allgemein beeidigten Verhand-
lungsdolmetscher und der öffentlich bestellten und beeidigten
Urkundenübersetzer e.V.“ umbenant.

Die Mitglieder treffen sich mindestens zwei Mal im Jahr, ein-
mal zur Jahresmitgliederversammlung, einmal zu Fortbil-
dungsveranstaltungen. VVU-Mitteilungen werden herausgege-
ben und die Kollegen lernen mit- und voneinander. Es dünkt
Gründerzeit, es herrscht Aufbruchstimmung.

1980 wird ein großes zweitägiges
Symposium in Reutlingen veranstaltet.
Ministerpräsident Lothar Späth schickt
ein Grußtelegramm an den Verband:
„... Sie können versichert sein, dass die
Landesregierung und ich die große Be-
deutung Ihres Berufsstandes für Bürger
und Staat schätzen und anerkennen“.

Die ersten Schritte 

Dann 1982: Mein Weg mit dem VVU
beginnt. Frisch vereidigt und auf der
Suche nach hilfreichen Informationen,
erfahre ich von einer Fortbildungsver-
anstaltung am 4.9. in Heilbronn – und
bin dabei. Zwei Jahre später will ich
auch aktiv mitmachen. Das wird der
Anfang einer langen Vorstandsarbeit –
meine erste Tätigkeit war „Schriftfüh-

rerin“. Ein Jahr später habe ich das große Privileg, an den VVU-
Mitteilungen mitzufeilen und darf sie ab der Ausgabe 63/1985
– fast in Eigenregie – nach Lust und Laune gestalten.

Die ersten Vorlagen

Das Internet ist noch unvorstellbare Zukunft. „Google“ gibt es
nicht einmal als Begriff. Die Quellen sind aus Papier, dicke
Bücher, die in Bibliotheken verstauben, Zeitungen und Zeit-
schriften, die ich abonniere, Antiquariate, Alltag, Kollegen.
Nichts ist vor mir sicher, alles wird gesammelt, durchgeblät-
tert, ausgeschnitten, aufbewahrt und bei Bedarf gesichtet und
angewendet. Learning by doing. Es ist die Zeit der elektroni-
schen Schreibmaschine. Will man eine andere Schrift, wird ein
anderes Typenrad eingesetzt. Und hat man sich verschrieben,
dann ist Tipp-Ex zur Hand. Zarte Anfänge einer „Memory“-
Funktion erlauben es, einige Absätze einzutippen und mögli-
cherweise noch zu korrigieren. Das Display zeigt eine Zeile an. 

Zur auflockernden Gestaltung der Mitteilungen wird „Le-
traset“ verwendet. Wollen Sie mal danach googeln? Die Druck-
vorlagen müssen auf Papier geklebt und manuell mit professio-
nellem Abdeckstift korrigiert werden. So vorbereitet, müssen
sie zum Copyshop. Nach einigen Tagen werden sie dort abge-
holt – unsortiert. Die Seiten werden daraufhin auf dem großen

HISTORIE DES VVU -  ERINNERUNGEN  

Tempus fugit! Oder – As Time Goes By…
Originaltext

Imagine there's no HeavenIt's easy if you tryNo Hell below usAbove us only skyImagine all the peopleLiving for todayImagine there's no countries
It isn't hard to doNothing to kill or die forAnd no religion tooImagine all the peopleLiving life in peace ... (yuhuuuuhh)

You may say I am a dreamer
But I'm not the only oneI hope someday you'll join us

And the world will be as one
Imagine no possessionsI wonder if you canNo need for greed or hunger

A brotherhood of manImagine all the peopleSharing all the world ... (yuhuuuh)
You may say I am a dreamer

But I'm not the only oneI hope someday you'll join us
And the world will be as one

John Lennon “Imagine”

Übersetzung:
Stell dir vor, es gibt keinen Himmel,

es ist leicht, wenn du es versuchst,
keine Hölle unter uns,über uns nur Himmel.Stell dir vor alle Menschen,lebten nur für das "Heute".Stell dir vor, es gibt keine Staaten,

es ist nicht schwer es zu tun,
nichts wofür man morden oder

sterben müsste,und auch keine Religionen.Stell dir vor alle Menschen,lebten in Frieden.Du darfst ruhig sagen,ich wäre ein Träumer,aber ich bin nicht der Einzige.
Ich hoffe, du wirst dich uns eines

Tages anschließen,und die Welt wird vereint sein.
Stell dir, vor es gibt keinen Besitz,

ich frag mich, ob du das kannst?
Kein Grund für Gier oder Hunger,

und alle Menschen sind Brüder.
Stell dir vor, alle Menschen,

teilten sich die Welt.Du darfst ruhig sagen,ich wäre ein Träumer,aber ich bin nicht der Einzige.
Ich hoffe, du wirst dich uns eines

Tages anschließen,Und die Welt wird vereint sein.
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Elisabeth Herlinger

John Lennon Song 1971 - Imagine
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Nun ist es amtlich mit dem VVU


